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1. Planungsgrundlagen  

1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 

1 BauGB). Die Gemeinde hat Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-

liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

 

Im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen ist entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, um die möglicherweise erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-

bens zu ermitteln und zu bewerten. Der Umweltbericht dient hierbei der baubewilligenden Be-

hörde sowie der Öffentlichkeit als Grundlage zur sachgerechten Abwägung der Umweltbelange, 

die durch den aufgestellten Bebauungsplan zu erwarten sind. Er orientiert sich an der ergänzten 

Fassung des Leitfadens zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung von Januar 2007. 

 

Westlich von Castell befinden sich landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen. Hier beabsichtigt 

ein auf die Planung und Realisierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen spezialisiertes Un-

ternehmen (MaxSolar GmbH) nun die Errichtung eines Solarparks auf einer Fläche von etwa 

31,7 ha. 

 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes westlich von Castell, Plangebiet rot (Kartengrundlage: © Bayerische Ver-

messungsverwaltung; ohne Maßstab) 

 

Der Bereich der geplanten Bebauung ist weder Teil eines bisherigen Bebauungsplanes noch 

im Flächennutzungsplan der Gemeinde Castell für eine Nutzung als Freiflächen-Photovoltaik-

anlage vorgesehen. Gemäß den Rundschreiben des Staatsministeriums des Innern zu 
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Freiflächen-Photovoltaikanlagen (vom 02.12.2011, 14.01.2011 und 19.11.2009) erfordert die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich 

als selbstständige Anlagen errichtet werden sollen, generell aber eine gemeindliche Bauleitpla-

nung. So sind für die planungsrechtliche Umsetzung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikan-

lage die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Änderung/Anpassung des rechtskräftigen 

Flächennutzungsplanes erforderlich.  

 

 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutz-

gesetzen, der Immissionsschutz-Gesetzgebung, der Abfall- und Wassergesetzgebung und dem 

Bundes-Bodenschutzgesetz, wurden auch die Ziele des Regionalplans der Region Main-Rhön 

(3) berücksichtigt. Ein Landschaftsentwicklungskonzeptes liegt für die Region Würzburg nicht 

vor.  

 

Regionalplan 

Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen Wiesenbronn und Castell nördlich des Kugelspielberg, 

innerhalb des Gemeindegebietes von Castell im Landkreis Kitzingen. Gemäß des Regional-

plans Würzburg (Region 2) gilt Castell als Gebiet, dessen Struktur zur Verbesserung der Le-

bens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden soll. Im Süden in ca. 300 m Entfer-

nung liegt ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorbe-

haltsgebietes für Bodenschätze – Gips Kleinlangheim/Castell (GI13).  

Im Dezember 2021 wurde durch die Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 24 - Raumord-

nung, Landes- und Regionalplanung in einer Vorabstellungnahme mitgeteilt, dass der Regio-

nale Planungsverband Würzburg derzeit das Teilkapitel BIV „Gewinnung und Sicherung von 

Bodenschätzen“ des Regionalplans fortschreibt. Hierzu hat das Bayerische Landesamt für Um-

welt, Referat 105, zusammen mit dem Bayerischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Er-

den e.V. einen Fachbeitrag erarbeitet, in dem Flächenvorschläge für die Anpassung und Neu-

ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, aufbauend auf den aktuellen Erkenntnissen 

bzgl. Rohstoffqualität und Rohstoffverfügbarkeit sowie des regionalen und überregionalen Be-

darfs enthalten sind, damit der Regionalplan weiterhin aktiv steuernd wirken kann. Der Fach-

beitrag zur Rohstoffgruppe „Gips“ liegt derzeit noch nicht vor. Mit Schreiben vom 05.07.2021 

teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) dem Sachgebiet 24 jedoch mit, dass aktuelle 

Bohrarbeiten im Bereich des Plangebietes ergeben hätten, dass der betroffene Bereich gestri-

chen werden könne.  
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Abb. 2: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet und Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze, Grenze Plangebiet rot 
(Quelle: Regionalplan Region 2 Würzburg, Karte: © Bayerische Vermessungsverwaltung) 

 

In der Regionalplanung sind des Weiteren folgende Ziele bezüglich Natur und Landschaft for-

muliert worden: 

 

Kapitel BI Natur und Landschaft 

1 Landschaftliches Leitbild 

1.1 Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der für die Region typische Land-

schaftscharakter sollen in allen Teilen der Region, jedoch vordringlich in der Fluß-

landschaft des Mains und seiner Nebengewässer sowie am Steigerwaldtrauf, durch 

pflegliche Bodennutzung erhalten werden. Die gute Eignung als Erholungsraum auf-

grund günstiger natürlicher Voraussetzungen soll der Region erhalten bleiben. 

1.3 In den intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen der Mainfränkischen Platten, 

insbesondere im Ochsenfurter- und Gollachgau, in den Gäuplatten im Maindreieck 

sowie im Steigerwaldvorland sollen landschaftsgliedernde Elemente erhalten, ge-

pflegt und vermehrt werden. 

 

3 Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen 

3.2 Gestaltungs-, Pflege- und Sanierungsmaßnahmen in der freien Landschaft 

3.2.7 Bei der Erstellung von Verkehrs-, Energieversorgungs-, Wasserversorgungs- und 

Abwasserbeseitigungsanlagen soll verstärkt auf die Erhaltung des Naturhaushalts 

und des Landschaftsbildes hingewirkt werden. Dies gilt vor allem für 
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- ausgeprägte Hang- und Steillagen der Naturparke Spessart und Steigerwald 

und des Maintals, insbesondere der Maintalhänge im Bereich des Naturparks 

Spessart sowie der Volkacher Mainschleife, 

- die Wiesentäler in den Naturparken Spessart und Steigerwald sowie die ökolo-

gisch wertvollen Talauen und Talhänge der Mainseitentäler, insbesondere des 

Breitbachs, der Schwarzach, der Tauber, des Thierbachs, der Volkach und der 

Wern jeweils mit ihren Nebengewässern. 

 

Kapitel B III Land- und Forstwirtschaft 

2 Landwirtschaft 

2.1 (G) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Landwirtschaft auf den Standorten mit güns-

tigen natürlichen und strukturellen Rahmenbedingungen, also insbesondere auf den 

mainfränkischen Platten und in den Gaugebieten, unter Beachtung der Erfordernisse 

der Nachhaltigkeit möglichst ungehindert wirtschaften kann. Dabei sind auch die Er-

fordernisse der ökologischen Landwirtschaft zu berücksichtigen.  

(G) Dazu ist insbesondere anzustreben, dass Flächen günstigen Erzeugungsbedin-

gungen für die Landwirtschaft nur im unumgänglichen Umfang für andere Nutzungen 

in Anspruch genommen werden. 

 

➔ Durch die vorgenannten Punkte sollen vorhandene wertvolle Strukturen für Natur und Land-

schaft erhalten und verbessert werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Erholung als auch 

die Artenvielfalt und Sicherung von Lebensräumen sowie der Landschaftsgliederung.  

Durch die Standortwahl des geplanten Bürgersolarparks können bereits nachhaltige Aus-

wirkungen auf die Landschaft gemindert werden, da neben einer bereits vorhandenen Ein-

grünung durch Hecken auch die topographische Lage eine Fernwirkung abmindert. Auf 

Ebene des Bebauungsplanes sind weitere Eingrünungs- und Durchgrünungsmaßnahmen 

festzusetzen, um negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild weiter abzumindern.  

Bei den gewählten Ackerflächen handelt es sich um keine überdurchschnittlich ertragrei-

chen Böden (Bodenzahl 34 – 52). Des Weiteren ist der südliche Bereich des Flurstückes 

481 aufgrund der Exposition als wassererosionsgefährdet aufgeführt (vgl. iBALIS - Karten-

viewer Agrar, zuletzt abgerufen am 22.08.2022). Agrarlandschaft  

Insgesamt wurden die Vorgaben der Regionalplanung somit bei der Standortwahl sowie 

den Festsetzungen zur Minimierung, Vermeidung und zum Ausgleich des Eingriffes in Natur 

und Landschaft berücksichtigt. 

 

Gemäß der Ergebniskarten der Gebietskulisse für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (vgl. RE-

GIERUNG VON UNTERFRANKEN 2022) liegt der Untersuchungsraum in einem Gebiet mit 

mittlerem Raumwiederstand. Dies ist gemäß den Fachkarten auf die Lage des Bodendenkmals 

und des Vorbehaltsgebietes für Bodenschätze im Untersuchungsraum zurückzuführen. 
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Flächennutzungsplan (FNP) 

 

Abb. 3: Darstellung im Flächennutzungsplan, Geltungsbereich rot (Kartengrundlage: LAND+plan, Stand 
03.05.2021). 

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan vom 03.05.2021 stellt den Geltungsbereich als Flächen 

für die Landwirtschaft dar. Entlang der Wege sind Bäche und Gräben, auch temporär wasser-

führend, dargestellt.  

Innerhalb des Geltungsbereiches sind mehrere Leitungen dargestellt: Trinkwasser (blau), Fern-

meldeleitung (braun) und Gas (grün). Die von den Betreibern geforderten Schutzstreifen sind 

zur Sicherung der Leitung einzuhalten.  

Außerdem ist ein Bodendenkmal (Wüstung Bernbuch mit archäologischen Befunden des spä-

ten Mittelalters, D-6-6227-0005) dargestellt.  

Im Süden ist die Grenze des Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze (GI13 Vorbehaltsgebiet Bo-

denschätze - Gips Kleinlangheim/Castell) aus dem Regionalplan nachrichtlich übernommen. 

Der Geltungsbereich liegt größtenteils innerhalb des Vorbehaltsgebietes.  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im parallelen Verfahren.  

 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) – Lkr. Kitzingen (2002) 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Naturraumeinheit Steigerwaldvorland für welche u.a. folgen-

des übergeordnetes Ziel und folgende Maßnahme formuliert wurden: „Erhalt und Neuanlage 

von gliedernden Strukturen in ausgeräumten Agrarlandschaften zur weiteren Förderung typi-

scher Arten der offenen Kulturlandschaft (v. a. Ortolan und weitere gefährdete Arten der 

Avifauna, Feldhamster).“ 
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Das Plangebiet stellt kein Schwerpunktgebiet des Naturschutzes (Karte 3 des ABSP) laut Arten- 

und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Kitzingen (ABSP; STMUV 2002) dar. Das ABSP 

sieht für den Untersuchungsraum die Erhöhung der Strukturvielfalt vor, da hier der Anteil an 

Gehölzen und sonstigen Kleinstrukturen derzeit aus ökologischer Sicht nicht ausreicht (Gehölz-

neuanlagen, Sukzessionsflächen) (Karte 2.4 ABSP). Zudem sieht das ABSP die Neuschaffung 

von mageren Ranken und Rainen, Magerwiesen sowie Wald- und Heckensäumen in den struk-

turarmen Ackerlandschaften vor (Karte 2.3 ABSP). 

Das Untersuchungsgebiet liegt zum Teil noch innerhalb des Beobachtungsraumes von Ansied-

lungsversuchen im potenziellen Ausbreitungsgebiet der Wiesenweihe. Zudem verläuft westlich 

des Plangebietes die Grenze der Fläche zur Überprüfung ehemaliger Feldhamstervorkommen 

sowie der aktuellen Verbreitungsgrenze im potenziell besiedelbaren Areal des Landkreises. Im 

Untersuchungsgebiet finden sich jedoch weder ehemalige noch bestätigte Vorkommen des 

Feldhamsters sowie der Wiesenweihe (Karte 2.5 ABSP). 

 

➔ Die Ziele des ABSP werden durch die Umwandlung der Ackerfläche in Extensivgrünland 

innerhalb der Sondergebietsfläche und der Neuanlage von Heckenstrukturen, um das Ge-

biet einzugrünen, berücksichtigt und in Form von konkreten Festsetzungen (krautreiche 

Säume) umgesetzt. 

 

 

Biotopkartierung und Schutzgebiete nach BNatSchG 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten oder -flächen nach § 23 ff BNatSchG, wes-

halb es zu keiner unmittelbaren Betroffenheit kommt. Im näheren Umfeld der geplanten PV-

Anlage, ca. 300 m südlich, liegen der Naturpark „Steigerwald“ (NP-00014), das Landschafts-

schutzgebiet „LSG innerhalb des Naturparks Steigerwald (ehemals Schutzzone)“ (LSG-

00569.01) sowie das FFH-Gebiet „Vorderer Steigerwald mit Schwanberg“ (6327-371.01) und 

das SPA-Gebiet „Suedlicher Steigerwald“ (6327-471.01). 

Weiter entfernt, ca. 2 km nördlich liegt das FFH-Gebiet „Suedliches Steigerwaldvorland“ (6227-

471.10).  

 

 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Prognose bei der Durchführung der Planung 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Naturraum-Haupteinheit Mainfränkische Platten dort inner-

halb der Untereinheit Steigerwaldvorland. Im Süden, außerhalb des Untersuchungsraumes, 

grenzt unmittelbar der Naturraum Fränkisches Keuper-Liasland an. 

Die potenziell natürliche Vegetation stellt für den Großteil des Untersuchungsgebietes „Bergs-

eggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Bergseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich 

mit Bergseggen-Waldgersten-Buchenwald oder Waldlabkraut-Eschen-Hainbuchenwald“ dar. 
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Im Süden fällt ein etwa 130 m breiter Streifen unter den Bereich „Bergseggen-Waldmeister-

Buchenwald im Komplex mit Bergseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Bergseggen-

Waldgersten-Buchenwald, Leimkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald oder Seggen-Buchen-

wald; punktuell auch Schwalbenwurz-Sommerlinden-Blockwald“. Aus diesen Angaben erschlie-

ßen sich die zu verwendenden Pflanzenarten sowie das Saatgut, welches gemäß § 40 

BNatSchG in freier Natur ausgebracht werden darf. Für das vorliegende Vorhaben sind somit 

regionales Saatgut des Ursprungsgebietes „Südwestdeutsches Bergland (UG 11)“ und Gehölze 

mit der Herkunftsbezeichnung „Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mit-

telfränkisches Becken (5.1)“ zu verwenden. 

 

 

Abb. 4: Legende Bestandsplan zur Grünordnung 
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Abb. 5: Bestandsplan zur Grünordnung (Kataster: Bayerische Vermessungsverwaltung)  
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Im Folgenden werden die erheblichen Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter ge-

mäß § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB ermittelt. Die Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswir-

kungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei wird zwischen geringer, mittlerer und hoher Erheb-

lichkeit unterschieden. Zur Beurteilung des Umweltzustandes fand im November 2021 und Au-

gust 2022 eine Geländebegehung statt. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind im Be-

standsplan dargestellt und nachfolgend beschrieben. 

 

 

2.1 Schutzgut Mensch 

Erholungsfunktion 

Für das Schutzgut Mensch spielt neben den möglichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die 

menschliche Gesundheit auch die Erholungsfunktion des Untersuchungsgebietes eine Rolle. 

Castell und die umgebenden Gemeinden stellen durch die Lage am Steigerwald, den regional-

typischen Weinanbau, historische Baustrukturen und die Nähe zum Main einen Tourismus-

schwerpunkt in Franken dar. Dies spiegelt sich auch in der Dichte der ausgewiesenen Geh- und 

Radwege wider. Vor allem durch die Ortschaften, entlang der Weinberge und im Waldgebiet 

finden sich örtliche, regionale und überregionale Rad- und Wanderwege. Nördlich des Flurstü-

ckes 481 verläuft ein Radweg des Landkreises Kitzingen. Entlang der westlichen Geltungsbe-

reichsgrenze verläuft die TraumRunde Wiesenbronn (örtlicher Wanderweg). Weiter südlich ver-

laufen die Fernwanderwege „Kelten-Erlebnisweg“ und „Steigerwald Panoramaweg“ als überre-

gionaler Wanderweg innerhalb des Naturparks „Steigerwald sowie weitere örtliche Wander-

wege.  

 

Durch MaxSolar wurde eine Sichtfeldanalyse erstellt, um die Fernwirkung der Fläche von ver-

schiedenen Punkten aus zu untersuchen. Die Analyse beruht lediglich auf der Topografie. Ge-

bäude, Bäume u.ä. Objekt, welche die Einsehbarkeit verringern können, wurden nicht berück-

sichtigt. 

 

 

Abb. 6: Legende der Sichtfeldanalyse (Quelle: MaxSolar, Mails 21.07.2022 und 03.08.2022) 
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Abb. 7: Einsehbarkeit aus Trautberg/Geiersmühle 
auf das Plangebiet (Quelle: MaxSolar, Mail 

21.07.2022, ohne Maßstab) 

 
Abb. 8: Einsehbarkeit aus Wiesenbronn auf das 
Plangebiet (Quelle: MaxSolar, Mail 21.07.2022, 

ohne Maßstab) 

 

Abb. 9: Einsehbarkeit vom Kugelspielberg auf das 
Plangebiet (Quelle: MaxSolar, Mail 21.07.2022, 
ohne Maßstab) 

 
Abb. 10: Einsehbarkeit von der Kirche Castell auf 
das Plangebiet (Quelle: MaxSolar, Mail 

03.08.2022, ohne Maßstab) 

 

Abb. 11: Einsehbarkeit vom Ortsrand Castell auf 
das Plangebiet (Quelle: MaxSolar, Mail 
03.08.2022, ohne Maßstab) 

 

 

Gemäß der in der Analyse geprüften Standorte besteht nur uneingeschränkte Einsicht auf das 

Plangebiet vom Kugelspielberg (s. Abb. 9) aus. Von der Kirche Castell (s. Abb. 10) aus ist der 
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nördliche Teil des Plangebietes teilweise einsehbar. Das nördliche Flurstück 481 ist außerdem 

von der Kirche Castell aus einsehbar. Entlang des Kugelspielberges verlaufen auch die überre-

gional bedeutsamen Wege.  

Neben der Topografie ergeben sich jedoch auch Sichtbeschränkungen durch bestehende Ge-

hölzstrukturen. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze sowie entlang der nördlichen 

Grenzen der Flurstücke 481 und 470 verlaufen Hecken, die bereits Eingrünungsfunktion über-

nehmen.  

 

Emissionen 

Nördlich des geplanten Solarparks verläuft die KT11. Die Kreisstraße liegt höhentechnisch un-

terhalb des Plangebietes. Östlich des Solarparks liegt Castell und westlich Wiesenbronn. Wie-

senbronn liegt ebenfalls höhentechnisch unterhalb der geplanten Anlage, Castell liegt jedoch 

größtenteils höher.  

 

Auswirkung und Bewertung  

Erholungsfunktion 

Durch das geplante Vorhaben kommt es während der Bauphase zu Lärm- und Staubemissio-

nen, welche sich negativ auf die Erholungsfunktion des Gebietes auswirken. Die Wohnbebau-

ungen liegen weit genug vom Plangebiet entfernt, sodass auf diese keine erheblichen Auswir-

kungen zu erwarten sind. Die öffentlichen Rad- und Wanderwege verlaufen teilweise direkt ent-

lang des Plangebietes bzw. kann von diesen direkt auf das Plangebiet eingesehen werden.  

Die angrenzenden Rad- und Wanderwege werden durch die Anlage in ihrer Erholungsfunktion 

teilweise beeinträchtigt. Zwar erfolgt eine allseitige Eingrünung, jedoch bleibt das Plangebiet 

vom Spielberg aus, aufgrund der Höhenunterschiede, voraussichtlich einsehbar. Mit der Durch-

grünung werden die Modulfelder unterbrochen und strukturiert. Dadurch vermindern sich die zu 

erwartenden Auswirkungen.  

 

Emissionen 

Von der Anlage gehen des Weiteren keine Schadstoff-Emissionen aus, welche sich nachhaltig 

auf das Schutzgut auswirken können. Aufgrund der Topografie sowie der vorhandenen Vege-

tation in Kombination mit der geplanten Ein- und Durchgrünung des Solarparks mittels Bäume 

und Sträucher ist hier von einem ausreichenden Sichtschutz auszugehen, weshalb eine Beein-

trächtigung von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern in diesem Bereich nicht zu erwarten ist.  

 

Durch geeignete Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplanes zur Ein- und Durchgrünung 

sind Eingriffe auf das Schutzgut Mensch daher insgesamt von geringer Erheblichkeit. 
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2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Vegetation und Nutzung  

Das Plangebiet liegt innerhalb einer Agrarflur inmitten derzeit intensiv genutzter Ackerflächen 

(BNT A11). Entlang der westlichen Flurgrenze des Flurstückes 470 verläuft auf einer Länge von 

rd. 580 m ein ca. 9 m breiter Streifen, der als Grünland angelegt ist. Es zeigt sich mäßig extensiv 

genutzt und artenarm (BNT B211). In Teilen besteht ein hoher Anteil an Brennnesseln (Urtica 

spec.), die einen Stickstoffreichtum im Boden anzeigt.  

Direkt an das Plangebiet grenzen begradigte, intensiv unterhaltene Gräben (BNT F211) sowie 

unbefestigte (BNT V332) und befestigte (BNT V31 und V32) Wirtschaftswege. Des Weiteren 

grenzen im Norden sowie Osten Hecken an, welche sich aus heimischen standortgerechten 

Arten zusammensetzen (BNT B112-WH00BK). Die Hecke im Norden sowie Osten setzt sich in 

der Strauchschicht zusammen aus: Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Wolliger Schnee-

ball (Viburnum lantana), Hasel (Corylus avellana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus mono-

gyna), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Rose (Rosa spec.). In der Baumschicht finden sich: 

Birke (Betula pendula), Winter-Linde (Tilia cordata), Stiel-Eiche (Quercus robur), Vogel-Kirsche 

(Prunus avium), Eberesche (Sorbus aucuparia). 

Entlang des mittig durch das Gebiet verlaufenden Grabens, hat sich im Bereich des Flurstückes 

485 ebenso eine Hecke ausgebildet, welche sich in der Strauchschicht zusammensetzt aus: 

Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Rose 

(Rosa spec.), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gemeines Pfaffenhütchen (Euonymus 

europaeus), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana). 

Sowie in der Baumschicht aus: Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior), Sil-

ber-Weide (Salix alba), und ist somit ebenfalls als mesophile Hecke einzustufen (BNT B112-

WH00BK). Im Bereich zwischen den Flurstücken 481 und 470 haben sich entlang des Grabens 

mesophile Gebüsche (BNT B112-WX00BBK) entwickelt und ein Einzelbaum (BNT B312) etab-

liert.  

 

Abb. 12: Standort: nordöstliche Ecke des Gel-
tungsbereiches; Blick über das Flurstück 481, die 
östliche Hecke mit Grünweg und den mittigen Gra-
ben auf das Flurstück 470 (BAURCONSULT, 
22.11.2021) 

 

Abb. 13: Standort: nördlicher Grünweg zwischen 
Flurstück 470 und 481; Graben zwischen den Flur-
stücken 470 und 481 mit Blickrichtung Westen 

(BAURCONSULT, 22.11.2021) 
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Abb. 14: Standort: nördlicher Grünweg zwischen 
Flurstück 470 und 481; Graben zwischen den Flur-
stücken 470 und 481 mit Blickrichtung Westen 
(BAURCONSULT, 22.11.2021) 

 

Abb. 15: Standort: nordwestliche Ecke des Gel-
tungsbereiches; Blick über das Flurstück 470, den 
Grünlandstreifen mit Brennnesseln, den Graben 
und den Betonweg (BAURCONSULT, 

22.11.2021) 

 

Schutzgebiete  

Schutzgebiete im Sinne des § 23 ff BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht unmittelbar betrof-

fen. Die nächsten Schutzgebiete liegen in ca. 300 m südlicher Entfernung der geplanten PV-

Anlage. Im Süden des Plangebietes beginnt mit den bewaldeten Hängen der Naturpark „Stei-

gerwald“, welcher ebenso als Landschaftsschutzgebiet „LSG innerhalb des Naturparks Steiger-

wald (ehemals Schutzzone)“ ausgewiesen ist. Des Weiteren ist der Steigerwald als Natura2000-

Gebiet geschützt und als FFH-Gebiet (6327-371.01 „Vorderer Steigerwald mit Schwanberg“) 

sowie SPA-Gebiet (6327-471.01 „Südlicher Steigerwald“) ausgewiesen. 

 

In dem südlich angrenzenden SPA-Gebiet (6327-471.01 „Südlicher Steigerwald“) gibt es laut 

Gebietsrecherche online individuenreiche Vorkommen zahlreicher gefährdeter Waldarten in-

folge der naturnahen Bewirtschaftung des Staatswaldes. Durch Biotop- und Artenschutzmaß-

nahmen wird der Struktur- und Artenreichtum zusätzlich erhöht. (LFU, 2022)  

Es liegen Nachweise u.a. von Spechten und Eulen vor, welche eine große Auswahl an Totholz 

brauchen. Der Grauspecht, als „Bodenspecht“ und der Wendehals profitiert auch von Extensiv-

grünland und Säumen ohne Biozideinsatz, da sich das Vorkommen an Ameisen, eine wichtige 

Nahrungsgrundlage, erhöht.  

Auch der Neuntöter, welcher als Freibrüter (Gebüschbrüter) von der geplanten Eingrünung der 

Solaranlage profitieren kann, wird als vorkommend aufgeführt. Durch die geplante Eingrünung 

in Form von Heckenpflanzungen werden neue Habitatstrukturen sowie durch die Umwandlung 

der Ackerfläche in ein Extensivgrünland und Staudensäume ein erhöhtes Nahrungsangebot ge-

schaffen. 

 

Das ca. 2 km nördlich des Plangebietes gelegenen SPA-Gebiet „Südliches Steigerwaldvorland“ 

(6227-471.10) stellt laut Gebietsrecherche online einen Verbreitungsschwerpunkt des Ortolans 

in Bayern dar. Des Weiteren finden sich wichtige Vorkommen von Waldvögeln (vor allem 
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Spechte) und Neuntöter. Die Äcker sind darüber hinaus Nahrungs- und die Wälder Bruthabitate 

des Rotmilans und weiterer Greifvögel. (LFU, 2022) 

 

Artenschutz  

Um die Betroffenheit der tatsächlich im Untersuchungsgebiet vorkommenden Arten ausrei-

chend prüfen zu können, ist auf Ebene des Bebauungsplanes eine spezielle artenschutzrecht-

liche Prüfung durchzuführen. 

 

Auswirkung und Bewertung 

Durch die Flächennutzungsplanänderung kommt es zu keinen unmittelbaren Auswirkungen auf 

Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt. Die Ein- und Durchgrünung des Gebietes trägt zu 

einem sinnvollen Biotopverbund zwischen den bestehenden Gehölzstrukturen bei und führt zu 

einer zusätzlichen Verbesserung der Lebensräume für Arten. Die Gestaltung der Pflanzungen 

und der Fläche sind auf Ebene des Bebauungsplanes festzusetzen. Die Auswirkungen können 

aufgrund der flächenschonenden Bebauung, extensiven Nutzung und Eingrünung als gering 

erachtet werden. 

 

 

2.3 Schutzgut Boden 

Geologie und Relief 

Das Plangebiet liegt zum größten Teil in einer Senke. Das Gelände steigt auf der nördlichen 

Teilfläche stark, nach Süden sehr schwach an. Der tiefste Punkt liegt im Nordwesten, von wo 

aus ein Graben verläuft, welcher die beiden Flurstücke 470 und 481 voneinander trennt.  

 

Die Geologische Einheit wird auf der nördlichen Teilfläche als „Hang- oder Schwemmsand, leh-

mig, pleistozän bis holozän“ beschreiben. Im Bereich der Gräben stellt die Einheit „Talfüllung, 

polygenetisch, pleistozän bis holozän“ dar. Die restlichen Flächen und somit der Großteil des 

Untersuchungsgebietes liegt innerhalb der Geologischen Einheit „Myophorienschichten“. 

 

Boden 

Der Bodentyp, welcher im gesamten Untersuchungsgebiet vorherrscht, stellt (gemäß Boden-

übersichtskarte 1:25.000) fast ausschließlich Pararendzina und kalkhaltiger Pelosol aus (grus-

führendem) Lehm bis Ton (Mergelstein, selten Dolomitstein), gering verbreitet mit flacher Deck-

schicht aus (Carbonat-)Schluff bis Lehm. 

In der östlichen Hälfte des Plangebietes stehen (gemäß Bodenschätzungsübersichtskarte 

1:25.000) lehmige Tone an. Im restlichen Untersuchungsgebiet stehen Tone an.  

 

Die Böden im Geltungsbereich weisen folgende Eigenschaften auf: 

• Ertragsfähigkeit des Bodens: gering bis mittel 

• Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlag: gering 
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• Rückhaltevermögen des Bodens für Schadstoffe: mittel bis hoch 

Der Bodenwert gem. Bodenwertzahl BayernAtlas-GRUNDSTEUER liegt im kommunalen 

Durchschnitt. (zuletzt aufgerufen am 02.08.2022) 

 

Auswirkung und Bewertung  

Durch die Ausweisung einer Sondergebietsfläche für Solar ist von einer geringen Versiegelung 

auszugehen, weshalb die natürlichen Bodenfunktionen weitestgehend erhalten bleiben. Den-

noch gehen durch die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage großflächig Flächen der 

Landwirtschaft zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion verloren. Zwar kann die Fläche durch 

die Umwandlung der Acker- in Grünlandnutzung und die damit einhergehende extensive Mahd 

weiter zur Futtermittelproduktion genutzt werden, dennoch ist der Nährwert des Ertrages eines 

Extensivgrünlands deutlich unter dem einer intensiv landwirtschaftlich genutzten und gedüngten 

Fläche. Im Hinblick auf die geringe Ertragswirkung und die weiterhin mögliche Nutzung der Flä-

chen unterhalb der Solarmodule als Grünlandflächen, was ebenso zu einer Aufwertung der Fil-

ter- und Retentionsfunktion führt, sind die Auswirkungen insgesamt von geringer Erheblichkeit. 

 

 

2.4 Schutzgut Fläche 

Gemäß Anlage 1 zu § 2 BauGB ist eine Prognose der Umweltauswirkung auf das „Schutzgut 

Fläche“ zu tätigen. Nähere Angaben zur Art und zum Umfang der Prüfung macht das Gesetz 

allerdings nicht. 

 

Der Geltungsbereich weist eine Fläche von insgesamt rund 31,7 ha auf. Im parallelen Bebau-

ungsplanverfahren wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde weitere Fest-

setzungen zur Randeingrünung und zur Durchgliederung der Anlage festgesetzt. Des Weiteren 

ist eine Überstellung des Schutzbereiches der Gasleitung mit Modultischen nicht zulässig. Der 

Geltungsbereich wird demnach auf Ebene des Bebauungsplanes nicht zu 100 % als Sonderge-

biet festgesetzt.  

 

Auswirkung und Bewertung 

Durch die Anlage des Bürgersolarparks werden Flächen überbaut. Eine Versiegelung ist auf-

grund der Zweckbestimmung „Solar“ nur von geringem Ausmaß zu erwarten. Des Weiteren 

ergeben sich Beschränkungen für die Solarmodule. Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind 

daher von geringer Erheblichkeit. 
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2.5 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt (gemäß Hydrogeologische Karte dHK100) innerhalb der hydrogeologi-

schen Einheit „Myophorienschichten“. Die Gesteinsausbildung wird als Ton- oder Tonmergel-

stein, mit Dolomitmergelstein-Lagen, an der Basis Anhydrit- bzw. Gipssteine (Grundgipsschich-

ten) bzw. deren Residuale mit Verkarstungshorizonten beschreiben; welche Mächtigkeiten von 

80 bis 120 m aufweisen. Grundgipsschichten reichen bis maximal 17 m Tiefe. Die hydrogeolo-

gischen Eigenschaften weisen meist Grundwassergeringleiter ohne nennenswerte Wasserfüh-

rung auf. In den Grundgipsschichten bei Verkarstung sind lokal bedeutende Kluft-Karst-Grund-

wasserleiter mit mäßigen bis mittleren Gebirgsdurchlässigkeiten und Ergiebigkeiten zu erwarten 

und oft als Karst-Quelle austretend. 

 

Oberflächengewässer 

Entlang der westlichen Grenze des Plangebietes und entlang des Wirtschaftsweges zwischen 

den Flurstücken 470 und 481 verläuft der Gottesgraben, der nördlich von Wiesenbronn in den 

Wiesbach fließt. Des Weiteren verlaufen namenlose Entwässerungsgräben entlang der östli-

chen, nördlichen und südlichen Grenze des Geltungsbereiches. Nur der Grabenabschnitt mittig 

zwischen den Flurstücken 470 und 481 liegt innerhalb des Geltungsbereiches. Die Gräben im 

Untersuchungsgebiet sind nur gering oder temporär wasserführend und werden intensiv unter-

halten. Sie sind in ihrem Verlauf stark begradigt. Die nördliche Ackerfläche entwässert nach 

Süden in den mittigen Graben und die südliche Ackerfläche in den mittigen und westlichen Gra-

ben. Die Flurstücke 481 und 470 sind im Kartenviewer Agrar (iBALIS, URL: 

https://www.stmelf.bayern.de/ibalis/kartenviewer?3, zuletzt abgerufen am 03.08.2022) als eu-

trophiertes Gebiet dargestellt. Eutrophierte Gebiete sind die Einzugs- oder Teileinzugsgebiete 

eines Oberflächenwasserkörpers nach § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 DüV.  

 

Auswirkung und Bewertung  

Durch die geplante Bebauung mit Solarmodulen kommt es zu einer großflächigen Überbauung 

der derzeit überwiegend ackerbaulich genutzten Flächen. Eine Versiegelung ist aufgrund der 

Zweckbestimmung „Solar“ von geringem Ausmaß zu erwarten. Die Auswirkungen auf das 

Schutzgut sind daher von geringer Erheblichkeit. 

 

 

2.6 Schutzgut Luft und Klima 

Gemäß der Auswertung der Niederschlagsdaten sowie der Lufttemperatur durch die Erhebun-

gen des Gewässerkundlichen Dienstes Bayern (GKD) konnte eine Durchschnittstemperatur im 

Mittel über, die letzten 10 Jahre, von 11 °C ermittelt werden. Der Jahresniederschlag liegt im 

Mittel von 10 Jahren bei 581 mm. 

Die Ackerflächen dienen als Flächen zur Kaltluftproduktion, welche aufgrund der Topografie 

mittig des Plangebietes, im Bereich des Grabens, zusammenfließt. Aufgrund der größeren 

https://www.stmelf.bayern.de/ibalis/kartenviewer?3


 

217220-02 
Seite 19 von 28 

Entfernung zu den nächsten Siedlungen hat die Kaltluft keinen direkten Siedlungsbezug und 

trägt nur bedingt zur Frischluftversorgung einer Ortschaft bei. 

 

Das Vorhaben entspricht den Grundsätzen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Ener-

gien (EEG) und trägt zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei. Hierdurch wird insbeson-

dere der Klima- und Umweltschutz ermöglicht und die Treibhausgasemissionen bei der Strom-

produktion minimiert. 

 

Auswirkung und Bewertung 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) soll sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Kli-

mawandel dienen, Rechnung getragen werden. Freiflächen-Photovoltaikanlagen leisten einen 

wesentlichen Beitrag zur Energiewende und tragen damit unmittelbar zum Kilmaschutz bei. Zu-

dem ist durch die Zweckbestimmung „Solar“ ein geringer Versiegelungsgrad und somit ein ge-

ringer Verlust der Funktion zur Kaltluftentstehung zu erwarten. Durch die Festsetzungen sind 

keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

 

 

2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Untersuchungsgebiet liegt nördlich des Landschaftsschutzgebietes „LSG innerhalb des Na-

turparks Steigerwald (ehemals Schutzzone)“ 

 

Die landwirtschaftlichen Flächen des Gebietes werden vor allem ackerbaulich genutzt. Struktu-

riert wird das Gebiet durch wegbegleitende Gehölze. Entlang des Steigerwaldfußes finden sich 

häufig Obstwiesen. Die südlich angrenzenden Hänge des Steigerwaldes werden forstlich oder 

zum Weinanbau genutzt. Geprägt wird das Landschaftsbild im Norden durch weitläufige Acker-

flächen und wegbegleitende Heckenstrukturen. Es wird im Süden durch den Steigerwald be-

grenzt. 

 

Gemäß Fachkarte 2 der Freiflächen-Photovoltaik Planungshilfe zur Steuerung von Photovolta-

ikanlagen auf Freiflächen besteht innerhalb des Geltungsbereichs kein Raumwiderstand, der 

sich aufgrund des Schutzgutes Landschaftsbild ergibt. Der im Süden angrenzende Steigerwald-

trauf stellt durch seine überwiegend hohe charakteristische landschaftliche Eigenart und i.d.R. 

hohe Erholungseignung einen mittleren Raumwiderstand dar. Der bewaldete Steigerwald stellt 

als regionaler Grünzug einen hohen Raumwiderstand dar und hat als visuelle Leitlinie eine hohe 

Fernwirkung. Der Altort, der Schlossberg und die vorgelagerten Weinhänge stellen kulturhisto-

risch bedeutsame landschaftsbildprägende Denkmale und landschaftsbildprägende Elemente 

dar. Des Weiteren wird der Schlossberg als Aussichtspunkt dargestellt.  
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Durch MaxSolar wurde eine Sichtfeldanalyse erstellt (vgl. Kap. 2.1). Gemäß der Analyse be-

steht bei den fünf geprüften Standorten nur Einsicht auf das Plangebiet vom Kugelspielberg 

aus. Neben der Topografie ergeben sich auch Sichtbeschränkungen durch bestehende Gehölz-

strukturen. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze sowie entlang der nördlichen Gren-

zen der Flurstücke 481 und 470 verlaufen Hecken, die bereits Eingrünungsfunktion überneh-

men.  

 

Auswirkung und Bewertung 

Durch die großflächige Bebauung kommt es zu einem erheblichen Eingriff in das Landschafts-

bild. Dieser Eingriff wird jedoch bereits durch die vorhandene Eingrünung im Norden und Osten 

gemindert. Eine weitere Fernwirkung ist aufgrund der Topografie hauptsächlich entlang der süd-

lichen Grenze des Untersuchungsgebietes zu erwarten.  

Aufgrund des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes und der touristischen Bedeutung der 

Umgebung sind auf Ebene des Bebauungsplans allumfassende Eingrünungsmaßnahmen so-

wie Durchgrünungsmaßnahmen festzusetzen. Mit Durchgrünungsmaßnahmen soll die mono-

tone Struktur der Modulfelder aufgelockert und die Modulfelder optisch verkleinert werden.  

 

Insgesamt können aufgrund der günstigen Topografie sowie der bestehenden Eingrünungen 

und der auf Bebauungsplanebene festzusetzenden Ein- und Durchgrünungen die Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild als gering bewertet werden. 

 

 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter 

Inmitten des geplanten Solarparks liegt innerhalb des Flurstücks 470 Gemarkung Castell das 

Bodendenkmal „Wüstung Bernbuch mit archäologischen Befunden des späten Mittelalters“ (D-

6-6227-0005). Das Benehmen hierfür ist nicht hergestellt was bedeutet, dass es sich zunächst 

um eine Verdachtsfläche handelt. 

Im März 2022 wurde hierzu eine archäologisch-geophysikalische Magnetometer-Prospektion 

durchgeführt (Geo. Büro Dr. Tarasconi, Bericht vom 30.03.2022). Es wurden keine „mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit als archäologische Befunde anzusprechenden Strukturen“ aufge-

funden. Einen Grund hierfür stellen v.a. die modernen Nutzungen dar. Dennoch kann ein Vor-

handensein von denkmalwürdigen Gütern nicht ausgeschlossen werden.  

 

Baudenkmale sind von dem geplanten Solarpark nicht betroffen. 

 

Sachgüter 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen mit geringer bis 

mittlerer Ertragsfunktion vor. Sie weisen keine überdurchschnittliche Ertragsfähigkeit innerhalb 

der Gemeinde Castell auf. Für die Dauer des Betriebs der Anlage wird die Ackerfläche als 
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Extensivgrünland genutzt. Gem. Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 

Bau und Verkehr (2021) ist ausgeschlossen, dass während der Zeit der Nutzung als PV-Anlage 

Dauergrünland entsteht, für welches das Umwandlungsverbot nach Art. 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 

BayNatSchG gilt. Denn das Umwandlungsverbot setzt eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-

che voraus. Photovoltaik-Freiflächenanlagen dienen jedoch vorrangig der Erzeugung von Strom 

aus Sonnenenergie. Die Beweidung oder Mahd der Anlage dient der Pflege dieser (Ausnahme 

Agri-PV-Anlagen). Es liegt also keine landwirtschaftliche Nutzung vor. Die uneingeschränkte 

Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung als Ackerfläche ist damit möglich.  

 

Der Geltungsbereich liegt zudem innerhalb eines Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze (GI13). 

Gem. Freiflächen-Photovoltaik Planungshilfe (REGIERUNG VON UNTERFRANKEN 2022) 

stellt dies einen mittleren Raumwiederstand dar. Das Vorbehaltsgebiet erstreckt sich bis in das 

Gemeindegebiet Kleinlangheim. Der Geltungsbereich stellt dabei nur einen geringen Teil dar. 

Nach Aussagen der Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 24 - Raumordnung, Landes- und 

Regionalplanung und dem Bayerische Landesamt für Umwelt ergaben aktuelle Bohrarbeiten im 

Bereich des Plangebietes, dass der betroffene Bereich gestrichen werden könne. 

Lt. Planungshilfe ist des Weiteren in „den meist größeren, zusammenhängenden Vorbehaltsge-

bieten für den untertägigen Abbau von Gips und Anhydrid […] eine überlagernde Nutzung mit 

Freiflächen-PVA denkbar, wobei in diesen Bereichen Absenkungen/Brüche der Tagesoberflä-

che infolge des Rohstoffabbaus nicht gänzlich auszuschließen sind.“ Zudem handelt es sich bei 

der Nutzung als Freiflächen-Photovoltaik-Anlage um eine zeitlich begrenzte Inanspruchnahme. 

 

Auswirkung und Bewertung 

Durch die Nutzung als landwirtschaftliche Fläche und anderweitige Bodenbearbeitung (Verle-

gung Gasleitung) kann von einer starken Zerstörung des vorliegenden Denkmals ausgegangen 

werden. Des Weiteren konnten keine archäologischen Befunde mit hinreichender Sicherheit 

nachgewiesen werden. Dennoch kann ein Vorhandensein nicht ausgeschlossen werden.  

Im Bereich des Bodendenkmales sind keine Kabelgräben, Trafostationen und Wechselrichter 

vorgesehen, sodass hier nur kleinflächige Eingriffe in den Boden durch Rammpfosten für die 

Modulgestelle notwendig sind.  

Nach Abstimmung mit Herrn Merkl (Bay. Landesamt für Denkmalpflege, Videokonferenz 

20.04.2022) werden im Bebauungsplan Einschränkungen zur Bodenbearbeitung festgesetzt, 

die großflächige Bodenbearbeitungen ausschließen sollen. Im Bereich des Bodendenkmals 

sind keine Grabungen zulässig, Bodeneingriffe sind nur in Form von Rammpfosten für die Mo-

dulgestelltische zulässig und die Befahrung des Bodendenkmals ist nur bei trockenen Witte-

rungsverhältnissen zulässig.  

Nachhaltige Auswirkungen auf das Bodendenkmal können somit ausgeschlossen werden.  
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Die landwirtschaftlichen Flächen bleiben durch die Zweckbestimmung „Solar“ erhalten und sind 

nach Rückbau der Anlage wieder nutzbar. Eine Wiederaufnahme der Nutzung als Ackerfläche 

ist möglich.  

 

Die Nutzung der Flächen als Freiflächen-PVA schließt das Vorbehaltsgebiet Bodenschätze 

nicht aus. Des Weiteren weisen Untersuchungen darauf hin, dass das betroffene Gebiet als 

Vorbehaltsgebiet entfällt.  

 

Durch die Festsetzungen im Bereich des Bodendenkmals und die Möglichkeit zur Wiederauf-

nahme der agrarischen Nutzung sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sach-

güter zu erwarten. 

 

 

2.9 Wechselwirkungen der vorgenannten Schutzgüter 

Über das übliche Maß hinausgehende Wechselwirkungen sind nicht zu erkennen. Negative 

Auswirkungen aufgrund von Wechselwirkungen, die über die bei den einzelnen Schutzgütern 

bewerteten Eingriffe hinausgehen würden, sind daher nicht zu erwarten. 

 

 

2.10 Auswirkungen durch schwere Unfälle, Katastrophen, die für das Projekt relevant 

sind oder werden können 

Durch die Flächennutzungsplanänderung sind keine schweren Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten. Allerdings besteht bei Betrieb des Solarparks das Risiko, dass durch einen Defekt 

von Teilen der Anlage ein möglicher Flächenbrand ausgelöst wird. Hierzu ist auf Ebene des 

Bebauungsplanes ein Brandschutzkonzept zu erarbeiten, welches die Abwendung eines sol-

chen schweren Unfalls vorsieht. 

 

 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  

3.1 bei Nichtdurchführung der Planung 

In Hinblick auf die Schutzgüter Boden, Fläche und Sachgut ist bei Nichtdurchführung der Pla-

nung die Sicherung einer großflächigen landwirtschaftlich genutzten Fläche für die Nahrungs- 

und Futtermittelproduktion gewährleistet. 

In Hinblick auf das Schutzgut Wasser kommt es aufgrund der gegebenen Topografie allerdings 

bei einer weiteren landwirtschaftlichen Nutzung der Böden zu vermehrten Einträgen von Nähr-

stoffen und Düngemitteln in die umliegenden Gewässer sowie langfristig zu einer Infiltration in 

das Grundwasser. Dies kann zu einer Eutrophierung der Gewässer durch den erhöhten Stick-

stoffeintrag sowie zu Nitrat- und Stickstoffablagerungen im Grundwasser führen. 
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Bezüglich des Schutzgutes Arten und Lebensräume kann die Sicherung eines großflächigen 

Brutplatzpotenzials insbesondere für die Feldlerche erfolgen. Allerdings ist die Sicherung ab-

hängig von der Bewirtschaftung, welche nicht rechtlich bindend ist und jährlich variieren kann.  

Das bereits stark fragmentierte Bodendenkmal würde weiterhin durch Boden wendende Bear-

beitung gestört werden.  

 

 

3.2 bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung entstehen für die Zeit der Nutzung als Freiflächen-Photovoltaik-

anlage Entlastungen für die Schutzgüter Boden und Wasser, da die Flächen nicht mehr als 

Acker genutzt werden. Somit unterliegen sie keiner wendenden Bodenbearbeitung sowie kei-

nem Düngemittel- oder Pestizideintrag.  

Bezüglich des Schutzgutes Arten und Lebensräume ergeben sich durch die Heckenpflanzung 

neue Habitate für Gehölz brütende Vögel. Durch die Anlage einer blütenreichen Extensivwiese, 

die nicht mit Dünger oder Pestiziden behandelt wird, werden Insekten und Bienen gefördert, 

welche Bestäubungsleistungen erbringen und Nahrungsgrundlage anderer Tiere, wie Vögel und 

Reptilien sind. Aufgrund des festgesetzten Abstandes zwischen Zaun und Boden können auch 

Wildtiere die Fläche nutzen.  

Im Hinblick auf das Schutzgut Landschaftsbild ergeben sich Auswirkungen durch Fernwirkun-

gen. Die Einsehbarkeit des Plangebietes ist jedoch durch bestehende Gehölze und das be-

wegte Gelände nur aus südlicher Richtung gegeben. Eingrünungs- und Durchgrünungsmaß-

nahmen zur Minimierung werden festgesetzt. 

 

 

4. Beschreibung der verwendeten Methodik sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

und Kenntnislücken 

Der Umweltbericht wurde entsprechend den Vorgaben des „Leitfadens zur Umweltprüfung in 

der Bauleitplanung: Der Umweltbericht in der Praxis“ des BAYSTUGV (2007) erstellt. 

 

Die Bewertung der Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens einschließlich der Erheblich-

keitsabschätzung basieren auf einer ausführlichen Analyse und Bewertung des Bestandes. Als 

Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und der dreistufigen Bewertung sowie als 

Datenquelle wurden die einschlägigen Regelwerke herangezogen sowie Angaben der Fachbe-

hörden verwendet. 

 

Die Datenlage war für die Schutzgüter so weit ausreichend, sodass bei der Bearbeitung keine 

nennenswerten Schwierigkeiten festzustellen sind. Die Bewertung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Boden und Wasser basiert auf den Angaben der Übersichtsbodenkarte (1:25.000, 

UmweltAtlas Bayern), der Bodenschätzungsübersichtskarte (1:25.000, UmweltAtlas Bayern), 

der digitalen Hydrogeologischen Karte (dHK100, 1:100.000, UmweltAtlas Bayern) sowie der 
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geologischen Übersichtskarte (1:200.000, UmweltAtlas Bayern). Des Weiteren wurden die An-

gaben zur Bodenschätzung des BayernAtlas-GRUNDSTEUER und die Planungshilfe Steue-

rung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in Unterfranken (Karten Region Würzburg (2), 

REGIERUNG VON UNTERFRANKEN 2022) einbezogen. 

 

 

5. Eingriffs - / Ausgleichsbilanzierung 

5.1 Eingriffsbilanzierung 

Der Geltungsbereich wurde so gewählt, dass bestehende Gehölzstrukturen bereits eine Eingrü-

nungswirkung übernehmen.  

 

Der Geltungsbereich besteht v.a. aus intensiv genutztem Acker (BNT A11, 2WP, ca. 30,9 ha) 

und mäßig extensiv genutztem, artenarmem Grünland (BNT G211, 6 WP, ca. 0,6 ha). Durch 

geeignete Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplans können nach den Hinweisen des 

Staatsministeriums (2021) die Auswirkungen durch Festsetzung eines Sondergebietes „Solar“ 

unerheblich sein und bedürfen damit keinem naturschutzrechtlichen Ausgleich. Dies ist auf 

Ebene des Bebauungsplanes zu prüfen. 

 

Um einen Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Landschaftsbild zu vermeiden sind gem. Hin-

weise des Staatsministeriums auch wertvolle Landschaftselemente und Biotopstrukturen zu er-

halten. Innerhalb des Geltungsbereiches liegen keine solche Elemente vor. Des Weiteren sollen 

Teilflächen ausgespart werden, um eine optische Gliederung zu erhalten. Durch Festsetzung 

von Durchgrünungsmaßnahmen auf Ebene des Bebauungsplanes wird die Betriebsfläche un-

terbrochen und gegliedert. Bei der Anordnung der Module sind die Topografie und das Relief 

zu berücksichtigen.  

 

5.2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sind im Rahmen des Bebauungspla-

nes zu formulieren. 

 

 

5.3 Ausgleichsmaßnahme 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB können Darstellungen und Festsetzungen als Flächen oder Maßnah-

men zum Ausgleich auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Demnach sind 

Festsetzungen zum Ausgleich sowohl im Geltungsbereich des Eingriffsbebauungsplans als 

auch in einem eigenen Ausgleichsbebauungsplan möglich. Werden Eingriff und Ausgleich 

räumlich getrennt, können sie einander über eine Festsetzung zugeordnet werden.  

Die Möglichkeit zur Festsetzung von Maßnahmen gem. Hinweisen des Staatsministeriums 

(2021), um keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu erzeugen, ist auf 

Ebene des Bebauungsplans zu prüfen.  
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5.4 Maßnahmen zur Überwachung und zum Monitoring 

Da die geplante Flächennutzungsplan-Änderung keine unmittelbaren Umweltauswirkungen hat, 

kann auch keine Überwachung erfolgen. Maßnahmen zum Monitoring und den auf Ebene des 

Bebauungsplans ermittelten möglichen Auswirkungen, werden auch im Rahmen des Bebau-

ungsplanes beschrieben und festgesetzt. 

 

 

6. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Die Standortwahl orientiert sich an den Planungsvorgaben des Landesentwicklungsprogramm 

sowie der Regionalplanung (vgl. hierzu auch Kapitel 4.1 und 4.2 in der Begründung zur Flä-

chennutzungsplanänderung). Bei der vorliegenden Flächengröße von rund 31,7 ha ist keine 

sinnvolle Anbindung an die Ortschaft Castell möglich. Dies liegt zum einen an der gegebenen 

Topografie und zum anderen würde sich die geplante Anlage nicht der bestehenden Siedlung 

unterordnen, da diese eine nur wenig kleinere Fläche beansprucht als die Siedlungseinheit. 

Durch den gewählten Standort gehen somit hauptsächlich Flächen mit geringer Bedeutung für 

die Erholung verloren. Zudem kann durch die vorhandenen Heckenstrukturen eine mögliche 

Fernwirkung weitestgehend gemindert werden. 

 

 

7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Castell plant die Sondergebietsausweisung mit Zweckbestimmung „Solarpark“ 

westlich von Castell auf derzeit intensiv bewirtschafteten Ackerflächen. Durch die geplante An-

lage gehen hauptsächlich Flächen mit geringer Bedeutung für die Natur und Landschaft verlo-

ren. Durch die vorhandenen wegbegleitenden Heckenstrukturen können mögliche Fernwirkun-

gen gemindert werden. 

Geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, um die Auswirkungen auf die einzel-

nen Schutzgüter entsprechend gering zu halten, werden auf Bebauungsplanebene formuliert. 

Die Betroffenheit von planungsrelevanten Arten ist im Rahmen einer speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan zu ermittelt. Zudem sind artenschutzrechtliche Ver-

meidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festzusetzen. Der Ausgleich für den Ein-

griff in Natur und Landschaft ist ebenfalls im Rahmen des Bebauungsplanes zu ermitteln und 

festzusetzen. 
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